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 Veröffentlicht am 14.12.1998

Index

L37067 Kurzparkzonenabgabe Parkabgabe Parkgebühren Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs3;

KurzparkzonenabgabeG Tir 1994 §6 Abs1 lita;

KurzparkzonenabgabeV Innsbruck 1982 §1;

KurzparkzonenabgabeV Innsbruck 1982 §3;

KurzparkzonenabgabeV Innsbruck 1982 §5;

VStG §19 Abs2;

VStG §24;

Rechtssatz

Hatte der Beschuldigte im Verfahren wiederholt Gelegenheit, gegen die im Erkenntnis der ersten Instanz auf Grund

ihrer beru=ichen Tätigkeit angenommenen durchschnittlichen Einkommensverhältnisse ein substantiiertes Vorbringen

zu erstatten, ist dies aber nicht geschehen, so wurde von der Berufungsbehörde mit Recht an dieser Annahme

festgehalten.

Schlagworte

Verwaltungsstrafverfahren
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